
E R S T I N F O   F Ü R   B A U W E R B E R 
 
 
 
Sehr geehrte Bauwerberin / Sehr geehrter Bauwerber!  
 
Sie planen die Ausführung einer baulichen Anlage. Die wichtigsten Ansätze über Einreichung, 
Abgaben und Fertigstellung haben wir nachstehend für Sie zusammengefasst:  
 
 
Vor der Planung:  
 
 Rechtliche Voraussetzungen klären: Welche Flächenwidmung Ihr Grundstück hat, ob 

dafür ein Bebauungsplan oder eine Bauplatzbewilligung besteht und welche Bebauung 
damit möglich ist, erfahren Sie am Gemeindeamt.  

 
 Für bauliche Anlagen und/oder Zäune etc. brauchen Sie innerhalb eines Abstandes von 

15 m zu einer Bundesstraße bzw. 8 m zu einer Landes- oder Gemeindestraße die Zu-
stimmung der Straßenverwaltung. Ebenso für Grundstückszufahrten und Kanalanschlüs-
se. Setzen Sie sich mit der zuständigen Straßenmeisterei (für Bundes- und Landesstra-
ßen) bzw. dem Gemeindeamt (für Gemeindestraßen) in Verbindung.  

 
 Erkundigen Sie sich auch über Wasser- und Kanalschluss, über die (ergänzenden) An-

schlussgebühren und den Verkehrsflächenbeitrag.  
 
 Für den Lageplan verwenden Sie bitte als Grundlage einen aktuellen Auszug aus der 

Katastralmappe (am Gemeindeamt erhältlich).  
 
 Ob aufgrund der Lage oder Art des Bauvorhabens zusätzliche Bewilligungen (Natur-

schutz, Wasserrecht, etc.) erforderlich sind, können Sie ebenfalls am Gemeindeamt er-
fragen.  

 
 Auch für bewilligungs- und anzeigefreie Bauvorhaben gelten der Flächenwidmungsplan 

und die Bestimmungen über die Erhaltungspflicht von baulichen Anlagen (§ 47 Oö. Bau-
ordnung 1994 idgF.) sowie allenfalls naturschutz- und wasserrechtliche Genehmigungs-
pflichten.  

 
 
Während der Planung:  
 
 Sobald Sie einen Planentwurf zur Verfügung haben, können Sie diesen bereits vom 

Amtssachverständigen ansehen lassen. So können eventuelle erforderliche Planergän-
zungen schon vor Fertigstellung des Einreichplanes berücksichtigt werden. Termine kön-
nen Sie mit dem Gemeindeamt vereinbaren. Einmal monatlich werden diese Baubera-
tungstermine angeboten.  

 
 Mit dem Planentwurf kann auch schon gesagt werden, ob für das Bauvorhaben eine 

Bauanzeige oder ein Bauansuchen eingereicht werden muss, ob die Zustimmung oder 
Beteiligung der Nachbarn erforderlich ist, etc.  

 
 Antrags- und Anzeigeformular finden Sie auf www.aschach-steyr.at > Gemeindeamt > 

Formulare > Bauamt. Natürlich bekommen Sie diese in Papierform auch am Gemeinde-
amt.  

 



Einreichung:  
 
 Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihre Einreichunterlagen rechtzeitig beim Gemeindeamt ein-

langen. Ergänzungen, einzuholende Stellungnahmen, Urlaubszeit usw. können den Ab-
schluss des Bauverfahrens unter Umständen einige Wochen verzögern.  

 
 Erkundigen Sie sich, ob und in welcher Höhe Ihr Bauvorhaben Anschluss- und Benüt-

zungsgebühren verursacht.  
 
 Ihre Projektsunterlagen werden zunächst vom Sachbearbeiter und zum nächsten Baube-

ratungstermin vom Amtssachverständigen des Bezirksbauamtes Linz vorgeprüft. Sind 
keine Ergänzungen nötig, wird seitens des Amtssachverständigen, wenn erforderlich, ei-
ne Niederschrift erstellt. Ansonsten kann ein Termin für die Bauverhandlung oder für das 
vereinfachte Verfahren vereinbart werden. Die aktuellen Bauberatungstermine bzw. Bau-
verhandlungstermine finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Aschach an der Steyr 
www.aschach-steyr.at > Gemeindeamt > Bauamt (kostenlose Bauberatung – nächster 
Termin).  

 
 Sind alle Voraussetzungen erfüllt und ist das Gutachten positiv, dann erhalten Sie eine 

schriftliche Erledigung. 
 
 Ist ein Verkehrsflächenbeitrag zu leisten, wird dieser zu diesem Zeitpunkt fällig.  
 
 
Bauausführung:  
 
 Wurde Ihr Bauverfahren mit einem Bescheid abgeschlossen, beachten Sie bitte die darin 

angeführten Auflagen und Hinweise!  
 
 Vor den Erdarbeiten fragen Sie rechtzeitig bei den Leitungsträgern nach (Telekom Aus-

tria AG, Netz Oberösterreich - Energie AG, Wasserversorger, Kanalbetreiber, eventuell 
private Durchleitungsberechtigte …).  

 
 Ergeben sich Änderungen am Bauvorhaben, melden Sie dies bitte umgehend dem Ge-

meindeamt.  
 
 Ist eine Anschlussgebühr oder eine Ergänzung zu leisten, wird diese mit der Rohbaufer-

tigstellung fällig.  
 
 
Fertigstellung:  
 
 Die Fertigstellung ist dem Gemeindeamt anzuzeigen bzw. zu melden (näheres steht im 

Bescheid bzw. in der Mitteilung).  
 
 
Diese Punkte können selbstverständlich nur einen generellen Überblick über den Verfah-
renslauf geben, je nach Art und Lage des Bauvorhabens können sich mehr oder weniger 
Verfahrensschritte ergeben.  
 
Für weitere Fragen steht Ihnen das Bauamt der Gemeinde Aschach an der Steyr, Tel. 
(07259) 3412 – 14, Frau Garstenauer, Mail: gemeinde@aschach-steyr.ooe.gv.at,  jederzeit 
gerne zur Verfügung. 
 
 
 

 Öffnungszeiten der Gemeinde Aschach an der Steyr 
Montag, Mittwoch und Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr, 

Dienstag von 08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr, 
Donnerstag von 08:00 bis 12:00 Uhr und 16:00 bis 18:00 Uhr 


